
 

 

Nein heißt Nein 
Der grüne Gesetzentwurf für einen verbesserten Schutz vor 

sexueller Misshandlung in der Diskussion   
 

Montag, 07.03.2016 
19:00 Uhr 

Landgericht Bückeburg, Herminenstraße 30/31 
Orangerie, Saal 4117 

 

Der Parkplatz des Amtsgerichts ist sowohl zum Abstellen von Fahrzeugen als auch zum 
fußläufigen Erreichen des Veranstaltungsraums geöffnet. Besucher*innen  gelangen um 

das Gerichtsgebäude herum zum Eingang des Saals.  

 

Ein „Nein“ des Opfers genügt nicht, um die Strafbarkeit 
des Täters wegen eines sexuellen Übergriffes zu 
begründen. Nach dem deutschen Sexualstrafrecht sind 
Begleitumstände wie der Einsatz von Gewalt oder 
Drohung mit Lebensgefahr erforderlich, um den 
Tatbestand der Vergewaltigung zu erfüllen. So kommt es 
dazu, dass immer wieder Fälle sexueller Misshandlung 
straffrei bleiben.  
Wie wir diese Lücke im Strafgesetzbuch schließen können, 
möchte ich mit fachkundigen Gästen und dem Publikum 
diskutieren. 
 

Ich freue mich auf Ihre Teilnahme, 

                                     

Rechtspolitische Sprecherin 
und parlamentarische 
Geschäftsführerin der 
Grünen im Bundestag 

 

Im Gespräch mit: 
 
Dagmar Behrens 
Stiftung Opferhilfe 
Niedersachsen, 
Opferhilfebüro Bückeburg 
 
 

Ingetraud Wehking  
Mädchen- und Frauen-
beratungszentrum  
BASTA e.V. 
 
 

André Lüth  
Erster Staatsanwalt 
Staatsanwaltschaft 
Bückeburg  
 
 
 
 
Moderation: 

Bela Lange 
Sprecherin des Kreisverbandes 
Schaumburg von  

Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 

 

Diskussionsveranstaltung zu §177 StGB 


